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III.  
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Recklinghausen und den Städten Datteln, 
Dorsten, Haltern am See, Herten, Marl und Oer-Erkenschwick über eine Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Abfallentsorgung 
 
Der Landrat des Kreises Recklinghausen hat mit Verfügung vom 09.08.2018 die öffentlich-rechtliche 
Vereinbarung zwischen der Stadt Recklinghausen und den Städten Datteln, Dorsten, Haltern am See, 
Herten, Marl und Oer-Erkenschwick gem. §§ 24 Abs. 2, 29 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) genehmigt.   
 
Die Bekanntmachung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der aufsichtsbehördlichen Genehmigung 
erfolgte im Amtsblatt des Kreises Recklinghausen Nr. 769/2018 vom 14.08.2018. 
 
Gemäß § 24 Abs. 3 Satz 2 GkG NRW wird hiermit auf die Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Marl, 20.08.2018 
 
 
gez. 
Werner Arndt 
Bürgermeister 
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IV.  
Ehrenordnung der Stadt Marl 
 
Die gemäß „Ehrenordnung für die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse der Stadt Marl“ in Verbindung 
mit § 43 Abs. 3 der Gemeindeordnung NRW und § 16 Gesetz zur Verbesserung der 
Korruptionsbekämpfung und zur Errichtung und Führung eines zentralen Vergaberegisters in Nordrhein-
Westfalen (KorruptionsbG) abzugebende schriftliche Auskunft nachträglich benannter Sachkundiger Bürger 
bzw. Bürgerinnen ist in der Zeit vom 24. August 2018 bis zum 21. September 2018 zu den üblichen 
Dienstzeiten im Kommunalbüro (Rathaus, Zentralgebäude, Zimmer 8) einzusehen. 
 
Marl, 20.08.2018 
 
 
 
Werner Arndt 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


